
Informationen für Werksbesucher: Zutrittsbestimmungen 

Zur Sicherheit unserer Besucher sowie unserer Produktion / unseres Werks gelten für 
Besichtigungen verschiedene Bedingungen bzw. Zutrittsbeschränkungen. Wir bitten um Ihr 
Verständnis, dass sich alle Besucher an diese Vorgaben halten müssen und wir keine Ausnahmen 
machen können.  

 Angemeldete Personen, die nicht an der Führung teilnehmen wollen oder können, haben 
 keine Möglichkeit, sich im Werk oder an der Pforte aufzuhalten und zu warten.  
 Bedauerlicherweise müssen wir aus gegebenem Anlass auf Folgendes hinweisen – wir bitten auch
 dafür um Verständnis:  

Wir behalten uns vor, bei Missachtung unserer Zutrittsbestimmungen die Führung unmittelbar an 
der Pforte abzulehnen oder auch einzelne Besucher, die unsere Bestimmungen nicht einhalten 
können, nicht in das Werk einzulassen. 

Sollte es sich im Verlauf der Führung zeigen, dass Teilnehmer den hier geforderten 
Anforderungen nicht entsprechen, sind unsere Werksführer angewiesen, die Führung ggf. zu 
verkürzen oder auch abzubrechen. Gleiches gilt bei unangemessenem Verhalten im Werk oder 
gegenüber unseren Werksführern. 




